
weist regelmäßig sowohl tatsächliche als auch rechtliche
Schwierigkeiten von besonderem Maß auf. Insbesondere bei
der Berechnung von Unterhaltsrückständen ist der Unterhalts-
gläubiger in der Regel auf Grund der komplexen Rechtsfragen
überfordert. Zu beachten ist dabei auch, dass der minderjährige
Unterhaltsgläubiger in besonderem Maße schutzwürdig ist. Bei
der Unterhaltsvollstreckung ist daher generell die Beiordnung
eines Rechtsanwalts geboten (vgl. LG Bad Kreuznach, Beschl.
v. 13.7.2004, Az.: 2 T 92/04).
Dies ist auch vorliegend der Fall. Die Gläubigerin führt die
Zwangsvollstreckung im Wege der Forderungspfändung we-
gen Unterhaltsrückständen bezüglich dreier minderjähriger
Kinder durch, die in verschiedene Altersstufen fallen und
von denen während des fraglichen Zeitraumes zwei vorüber-
gehend nicht im Haushalt der Gläubigerin gelebt haben.
Bereits bei der Berechnung des Unterhaltsrückstandes sind
dabei schwierige rechtliche Fragen zu beachten, zu denen die
allgemeinen Probleme der Forderungsvollstreckung, mit de-
nen der juristische Laie in der Regel ebenfalls nicht vertraut
ist, noch hinzutreten.
Aus den vorgenannten Gründen kann die Gläubigerin auch
nicht auf den rechtspflegerischen Dienst der Rechtsantragsstelle
oder des Vollstreckungsgerichts verwiesen werden. Auf Grund
der Komplexität der Fragen des Unterhaltsrechtes und der
Unterhaltsvollstreckung ist ein Verweis auf die Rechtsantrags-
stelle nicht sachgerecht, sondern die Vertretung durch einen
Rechtsanwalt erforderlich. Auf Grund der räumlichen Entfer-
nung zum Vollstreckungsgericht scheidet zudem eine Verwei-
sung an dieses schon aus tatsächlichen Gründen aus. Ebenso
wenig kann die Gläubigerin auf eine Beistandschaft des Jugend-
amtes verwiesen werden (BGH NJW 2006, 1204), denn dies
widerspräche dem gesetzgeberischen Willen der Freiwilligkeit
der Beistandschaft. Demgegenüber müssen nach der Entschei-
dung des BGH auch fiskalische Erwägungen zurücktreten.
Gem. § 119 Abs. 2 ZPO ist der Gläubigerin zudem Prozess-
kostenhilfe für alle Vollstreckungshandlungen in das beweg-
liche Vermögen sowie die Pfändung einer Forderung zu
bewilligen. Allein dies entspricht der gesetzlichen Regelung.
Die Beschränkung auf einzelne Vollstreckungshandlungen
findet im Gesetz keine Grundlage. Klarstellend ist entspre-
chend dem Gesetzeswortlaut die Bewilligung allerdings auf
den räumlichen Bereich des Bezirks des Vollstreckungs-
gerichts zu beschränken.

Mitgeteilt von Simone Pfeiffer, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Familienrecht, Herborn

PKH-Beiordnung von Anw�lten in
Betreuungsverfahren

§ 14 FGG, § 121 Abs. 2 ZPO

Die Beiordnung eines Verfahrensbevollm�chtigten im Be-
treuungsverfahren ist notwendig, wenn schwer wiegende

Eingriffe in die Rechte und die Lebensstellung des Be-
treuten drohen und dieser wegen der rechtlichen oder
tats�chlichen Schwierigkeiten der Angelegenheit unter
Ber�cksichtigung seiner persçnlichen F�higkeiten nicht
in der Lage ist, sich ohne fachkundige Hilfe sachgerecht
im Betreuungsverfahren einzulassen.
(Leitsatz der Redaktion)

LG Mçnchengladbach, Beschl. v. 26.10.2006 – 5 T 337/06
(AG Erkelenz)

Aus den Gründen: …
II. Die gem. §§ 14 FGG, 127 Abs. 2 S. 2 ZPO zulässige
sofortige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.
Gem. §§ 14 FGG, 121 Abs. 2 ZPO ist die Beiordnung eines
Rechtsanwalts geboten, wenn die Vertretung durch einen
Rechtsanwalt erforderlich erscheint. Die Notwendigkeit der
Beiordnung eines Verfahrensbevollmächtigten ist im Betreu-
ungsverfahren anzunehmen, wenn schwer wiegende Eingriffe
in die Rechte und die Lebensstellung des Betreuten drohen
und dieser wegen der rechtlichen oder tatsächlichen Schwie-
rigkeiten der Angelegenheit unter Berücksichtigung seiner
persönlichen Fähigkeiten nicht in der Lage ist, sich ohne
fachkundige Hilfe sachgerecht im Betreuungsverfahren ein-
zulassen (Beschl. der Kammer v. 18.10.2006, 5 T 363/06; LG
Berlin, BtPrx 2002, 175; BayObLG Beschl. v. 18.8.1999, 3
ZBRH 1/99; LG Karlsruhe FamRZ 1999, 1091). Ein schwer
wiegender Eingriff in die Rechte und die Lebensstellung des
Betroffenen ist dann anzunehmen, wenn eine umfassende
Betreuung, ein Einwilligungsvorbehalt, die Wohnungsauf-
lösung oder die geschlossene Unterbringung im Raum steht
(LG Karlsruhe a.a.O.).
Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist die Beiordnung von
Rechtsanwalt G im Betreuungsverfahren geboten. Für die Be-
troffene kommt nach den Feststellungen des Sachverständigen
im Gutachten vom 14.8.2006 die Anordnung einer Betreuung
für alle Angelegenheiten sowie die Einrichtung eines Einwil-
ligungsvorbehalts für den Bereich der Vermögenssorge in Be-
tracht. Auch wenn die Betreute nicht mit einer solch umfassen-
den Betreuung einverstanden sein sollte, könnte das AG nach
Anhörung der Betroffenen und nochmaliger Prüfung der An-
gelegenheit eine umfassende Betreuung mit Einwilligungsvor-
behalt einrichten. Zwar bestimmt § 1896 Abs. 1a BGB, dass
gegen den freien Willen eines Volljährigen eine Betreuung
nicht eingerichtet werden darf. Dies setzt aber voraus, dass der
Betroffene seinen Willen ohne Beeinflussung durch seine Er-
krankung bilden kann. Ob dies bei der Betroffenen der Fall ist,
ist auf der Grundlage des Sachverständigengutachtens zumin-
dest zweifelhaft. Sollte die Betroffene die Betreuung (teilwei-
se) ablehnen, wäre ggf. die Einholung einer ergänzenden Stel-
lungnahme des Sachverständigen notwendig.
Nach dem Ergebnis des Sachverständigengutachtens ist die
Betroffene auch nicht in der Lage, ihre Verfahrensrechte ohne
Beiordnung eines Rechtsanwalts selbst wahrzunehmen. Der
Sachverständige diagnostiziert eine leichte Intelligenzmin-
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derung mit Störungen des Auffassungsvermögens, des plane-
rischen Denkens und der Affektsteuerung des Sozialverhal-
tens. Die Betroffene war nicht in der Lage, ein geläufiges
Sprichwort zu erklären. Das Vorlesen eines Briefes gelang nur
bruchstückhaft. Eine Subtraktionsaufgabe im Hunderterraum

wurde nicht gelöst. Vor dem Hintergrund dieser Defizite hält
die Kammer die Betroffene für nicht ausreichend in der Lage,
ihre Rechte im Verfahren selbst wahrzunehmen.

Mitgeteilt von Klaus-Dieter Geulen, Rechtsanwalt, Erkelenz

Rechtsprechung kompakt

Gabriele Göhler-Schlicht, Vorsitzende Richterin am OLG Köln

Allgemeines

Der Rechtsanwalt, der den Mandanten vor Übernahme des
Auftrags schuldhaft nicht darauf hinweist, dass sich die für
seine Tätigkeit zu erhebenden Gebühren nach dem Gegen-
standswert richten, ist dem Mandanten zum Ersatz des hier-
durch verursachten – im Streitfall allerdings nicht ausreichend
dargelegten – Schadens verpflichtet (BGH FamRZ 2007, 1322).

Ehegattenunterhalt

1. Der Unterhaltsbedarf einer verheirateten oder geschiede-
nen Mutter, die ein nichteheliches Kind betreut, bestimmt
sich nach ihrer Lebensstellung nach Maßgabe der ehe-
lichen Lebensverhältnisse, auch wenn diese unter den
Mindestbedarfssätzen liegen. Für den betreuungsbeding-
ten Unterhaltsbedarf der Mutter haften mehrere unter-
haltspflichtige Väter in entsprechender Anwendung des
§ 1606 Abs. 3 S. 1 BGB anteilig (BGH FamRZ 2007, 1303
m. Anm. Schilling).

2. Bei den für die Höhe des Unterhalts maßgebenden ehelichen
Lebensverhältnissen ist auch hinsichtlich der Berücksichti-
gung von Vermögenseinkünften ein objektiver Maßstab
anzulegen (BGH, Urt. v. 4.7.2007 – XII ZR 141/05 –, FamRZ
2007, 1532; vgl. ferner OLG Celle, Urt. v. 11.4.2007 – 15 UF
221/07 (XII ZR 62/07) und OLG Celle, Urt. v. 18.7.2007 – 15
UF 236/07, in diesem Heft mit Anm. Born).

3. Die Änderung der BGH-Rechtsprechung (BGH, Urt. v.
15.3.2006 – XII ZR 30/04) zur Eheprägung von nach
Rechtskraft der Scheidung geborenen Kindern führt da-
zu, dass auch auf außergewöhnlichen Einkommensentwick-
lungen infolge Karrieresprungs beruhende Einkünfte der
Ehegatten die ehelichen Lebensverhältnisse prägen (OLG
Düsseldorf OLGR 2007, 376 = FamRB 2007, 199 [Hauß];
die zugelassene Revision ist eingelegt, XII ZR 9/07).

4. Hat das Unternehmen des Unterhaltsschuldners jahre-
lange hohe Entnahmen wirtschaftlich verkraftet, so lässt

das darauf schließen, dass diese die tatsächlichen Verhält-
nisse zutreffend widerspiegeln und der Betrieb solche Ent-
nahmen auf Dauer zuverlässig hergibt (OLG Köln OLGR
2007, 519).

Kindesunterhalt

1. Auch Minderjährige trifft für eine längere Zeit, in der sie
nicht zur Schule gehen und keine Ausbildung absolvieren,
eine Pflicht zur Aufnahme zumindest einer Teilerwerbs-
tätigkeit (OLG Rostock FamRZ 2007, 1267).

2. Leistungen der Grundsicherung sind unter den Voraus-
setzungen des § 43 Abs. 2 S. 1 SGB XII (bis 31.12.2004:
§ 2 Abs. 1 S. 3 GSiG) auf den Unterhaltsbedarf eines
Leistungsempfängers anzurechnen. Unterhaltsleistun-
gen mindern – anders als bloße Unterhaltsansprüche –
allerdings den Anspruch auf Grundsicherungsleistun-
gen (BGH FamRZ 2007, 1158 m. Anm. Scholz).

Eheliches G�terrecht

1. Fällige Unterhaltsansprüche und Unterhaltsverpflichtungen
gegenüber dem anderen Ehegatten sind in das (Anfangs- und)
Endvermögen aufzunehmen und bei der Vermögensbewer-
tung des § 1378 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen (OLG Hamm
FamRZ 2007, 1243 m. Anm. Bergschneider).

2. Restitutionsansprüche nach dem VermG, die während
der Ehe begründet werden, unterfallen dem Zugewinnaus-
gleich, weil sie keinen privilegierten Erwerb i.S.v. § 1374
Abs. 2 BGB darstellen. Ebenso wie ein Grundstück in der
ehemaligen DDR, das ein Ehegatte geerbt hatte, das sodann
enteignet worden und während der Ehe auf Grund des
VermG zurückerlangt war, nicht seinem Anfangsvermögen
zugerechnet wird (vgl. BGH FamRZ 2004, 781), unterliegt
auch ein Grundstück, das der Erbe eines enteigneten frühe-
ren Eigentümers in der Ehe auf Grund des VermG wieder-
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